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Kreis Matt
für den

Unterlahn-Kreis.
Amtliches Dlatt für die Zekanntmachungen des Landratsamtcsu.des Kreisaus schusses.

Tägliche Krilage znr Dlerer und Gmfer Zeitung.
Preise der Anzeigen:

Die einsp. Petitzeile oder deren Raum 15 Pfg.,
Reklamezeile50 Pfg.

Ausgabestellen:
In Diez : Rosenstraße 38.
In Ems : Römerstraße 95.

Druck und Verlag von H. Ehr . Sommer,
Eins und Diez.

Verantw. für die RedaktionP . Lange, Ems»

55. Jahrgang

Amtlicher Teil.

Kriegs -Rohstoff -Abteilung
Nr . M . 1./4 . 15. KRA.

betr. Bestandsmeldung und Beschlagnahme von

Metalle » .
Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemeinen

Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Ueber-
tretung (worunter auch verspätete oder unvollständige Mel¬
dung fällt ), sowie jedes Anreizen zur Uebertretung der er-
lasienen Vorschrift , soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach 8 9 Ziffer „b"
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 18ol
(oder Artikel 4 Ziffer 2 des Bayrischen Gesetzes über den

sügung M . 1831./1. 15 K. R . A. treten mit dem Inkraft¬
treten vorliegender Verfügung außer Kraft und werden
durch diese ersetzt.

Für die Meldepflicht und die Beschlagnahme ist der
am 1. Mai 1915 (Meldetag ), mittags 12 Uhr, bestehende
tatsächliche Zustand maßgebend.

b) Für die in 8 3 Absatz d bezeichneten Gegenstände
treten Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit dem Emp¬
fang oder der Einlagerung der Waren in Kraft.

c) Beschlagnahmt und meldepflichtig sind auch die nach
dem l . Mai 1915 etwa hinzukommenden Vorräte ; bei den
durch 8 5 betroffenen Personen , Gesellschaften usw. jedoch
nur , wenn damit die zulässigen Mindestmengen überschrit¬
ten werden. Ausgenommen bleiben ferner die durch eine
Sonderverfügung des Kriegsministeriums (Kriegs rohstofs-
abteilung ) für Friedenszwecke freigegebenen Mengen.

d) Falls die in 8 5 ausgeführten Mindestmengen am
1. Mai 1915 nicht erreicht sind, treten Meldepflicht und
Beschlagnahme für die gesamten Bestände an dem Tage in
Kraft , an welchem diese Mindestvorräte überschritten wer¬
den.

Kriegszustand vom 5. November 1912, oder nach 8 5 der
Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Februar
1915) mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu 10000 Mark bestraft wird , und daß Vorräte,
die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staat verfallen
erklärt werden können.

§ 1.

Inkrafttreten der Verfügung.
a) Die Verfügung tritt am 1. Mai 1915, mittags 12

Uhr in Kraft ; sie bildet eine teilweise Aenderung und Er¬
gänzung der Verfügung M . 1831. / 1. 15 K. R . A. vom 31.
Januar 1915 und umfaßt auch diejenigen Personen , Ge¬
sellschaften usw., deren Vorräte durch schriftliche Einzelver-
fügung der Unterzeichneten verfügenden Behörde beschlag¬
nahmt worden sind. Die Einzelverfügungen und die Ver-

e) Verringern sich die Bestände eines von der Verfügung
Betroffenen nachträglich unter die angegebenen Mindest-
mengen, so behält die Verfügung trotzdem für diesen ehre
Gültigkeit.

8 ä.

Von der Verfügung
betroffene Gegenstände.

a) Meldepflichtig und beschlagnahmt sind vom festge¬
setzten Meldetag ab bis aus Weiteres sämtliche Vorräte bet
nachstehend aufgeführten Klassen in festem und flüssigem
Zustand (einerlei ob Vorräte einer , mehrerer oder sämt¬
licher Klassen vorhanden sind), mit Ausnahme der Bestände,
welche von den durch 8 5 betroffenen P 'ersonen, Gesell¬
schaften usw. in Gewahrsam gehalten werden.
Klasse1. Kupfer, unverarbeitet, raffiniertes und unraffi¬

niertes Rohkupfer jeder Art , auch Elektrolhtkupfer.
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SMaff̂ ^ ttupfev,  t )»x'iic arbeitet,f ) tn »befonbete  geschmiedet,
gewalzt, gezogen, gegossen, gepreßt, gestanzt, gespritzt, ge¬
schnitten, gebohrt, gedreht, gehobelt, gefräst, z. B. Drahts,
Seile , Bleche, Schienen, Stangen , Profile , Schalen , Kessel,
Röhren , Nieten , Schrauben , Muttern , unfertige Arma¬
turen , unfertige Gußstücke, Feuerbuchsen, ferner Kupfer
plattiert und aufgezogen mit einem Kupfergehalt von
mindestens lO Prozent des Gesamtgewichts, usw.

Ausgenommen sind Drähte mit einem Durchmesser
von weniger als 0,5 Millimeter , Seile und Gewebe, die
aus iolchen Drähten hergestellt sind, Bleche und Folien in
einer Stärke von weniger als 0,2 Millimeter . Schrauben
und Muttern mit einem Stückgewicht von weniger als
5 Gramm.

Klasse 3. Kupfer, vorgearbeitet wie in Klasse 2, verzinnt oder
mit einem andern Ueberzug aus Metall , Lack oder Farbe.

Klasse 4. Kupfer-Drähte von mindestens 0,5 Millimeter
Durchmesser mit einer Umhüllung von Faserstoff, insbe¬
sondere von Papier , Baumwolle , Jute (ausgenommen sind
seidenumhüllte oder mit Gummi isolierte Drähte ), ferner
blanke Bleikabel für eine Betriebsspannung bis ein¬
schließlich 6600 Volt mit einem Gesamtkupferquerschnitt
von mindestens 95 Quadratmillimeter.

»blass«- 12. Nickel, unverarbeitet und vorgearbeitet , mit einem
Reingehalt von minoestens 80 Prozent , insbesondere in
Würfeln , Blechen, Drähten und Anoden, auch als Alt¬
material und Abfall jeder Art.

Klasse 13. Nickel in Fertigfabrikaten mit einem Reingehalt
von mindestens 80 Prozent , ausgenommen sind Ge¬
brauchsgegenstände, die für den Haus - und den wirtschaft¬
lichen Betrieb im Gebrauch sind und keiner sichtbaren Ab¬
nutzung im Gebrauch unterliegen , jedoch nicht ausgenom¬
men solche Gebrauchsgegenstände, welche zum Verkauf
bestimmt find.

Klasse 14. Nickel in Erzen, Neben- und Zwischenprodukten
der Hüttenindustrie , Legierungen, sofern sie nicht unter
Klasse da fallen , und plattiert , unverarbeitet und vor¬
gearbeitet , mit einem Nickelgehalt von mindestens ein
Prozent des Gesamtgewichtes, insbesondere Nickelstahl,
Nickelsalze, Drähte , Bleche, auch als Altmaterial und
Abfall jeder Art.

Klasse 15. Zinn , unverarbeitet und vorgearbeitet , mit einein
! Reingehalt von mindestens 99,7 Prozent , insbesondere
! Barren : Folien , soweit nicht mit Blattmetall belegt, be-
j mustert , bedruckt oder lackiert; unfertige Kapseln, Tuben
; und Geschirre, auch als Altmaterial und Abfall jeder Art.

Klasse 5. Kupfer, Altkupfer und Kupferabfälle jeder Art.
Klasse 6. Kupfer, in Legierungen mit Zink, unverarbeitet,

insbesondere Messing und Tvmback, in Barren , Platten
und ähnlichen Formen , auch als Altmaterial und Abfall
jeder Art.

Klasse 7. Kupfer in Legierungen mit Zink, vorgearbeitet , ins¬
besondere Messing und Tomback, entsprechend dem Zustand
der Klassen 2 und 3 ; auch als Altmaterial und Abfall
jeder Art.

Klasse 8. Kupfer in Legierungen mit Zinn , unverarbeitet,
insbesondere Bronze und Rotguß in Barren , Platten
und ähnlichen Formen ; auch als Altmaterial und Ab¬
fall jeder Art.

Klasse 9. Kupfer in Legierungen mit Zinn , vorgearbeitet,
insbesondere Bronze und Rotguß , entsprechend dem Zu¬
stand der Klassen 2 und 3; auch als Altmaterial und
Abfall jeoer Art.

Klasse 9 a. Kupfer in Legierungen mit Nickel, unverarbeitet
uno vorgearbcitet mit einem Nickelgehalt von mindestens
5 Prozent , insbesondere Neusilber, Alpaka, Alfenid ; auch
als Altmaterial und Abfall jeder Art.

Klasse 10. Kupfer in Legierungen mit anderen Metallen , so¬
fern sie nicht unter Klasse 6—9 a fallen und sofern Kupfer
den Hauptbestandteil bildet , unverarbeitet und vorge¬
arbeitet , entsprechend dem Zustand der Klassen 2 und 3,
auch als Altmaterial und Abfall jeder Art.

Klasse 11. Kupfer in Erzen, Neben- und Zwischenprodukten
der Hüttenindustrie mit einem Kupfergehalt von min¬
destens 10 Prozent.

Klasse 11a . Kupfer, rein oder legiert , in Modellen für
Gießereien, in Mutterplatten , ferner Galvanos , Ties-
druckwalzen- und -Platten , Aetzplatten, Messinglinien der
kergl. für das graphische Gewerbe, Steindruckereien , Ta¬
petendruckereien und Zeugdruckereien, vorgearbeitet und in
Fertigfabrikaten.

Klasse 11b . Kupfer in Kupfervitriol.

l Klasse 16. Zinn , entsprechend dem Zustand der Klasse 15,
; jedoch mit einem Reingehalt von mindestens 90 Prozent

und weniger als 99,7 Prozent.

Klasse 17. Zinn in Erzen, Neben- und Zwischenprodukten
der Hüttenindustrie , Salzen und Legierungen mit andern
Metallen , sofern sie nicht unter Klasse 8 und 9 fallen,
unverarbeitet und vorgearbeitet , mit einem Zinngehalt
von mindestens 10 Prozent des Gesamtgewichtes, insbe¬
sondere auch Zinuchloride . Ausgenommen sind fertiges
Misch- und Lötzinn mit einem Zinngehalt von iveniger
als 50 Prozent.

Klasse 18. Aluminium , unverarbeitet und vorgearbeitet
mit einem Reingehalt von mindestens 80 Prozent in jeder
Form , insbesondere Drähte , Seile , Bleche, Profile , un¬
fertige Hohlgefäße und unfertige Hausgeräte , auch als
Altmaterial und Abfall jeder Art , ausschließlich Alu¬
minium -Pulver und Folien . -

Klasse 19. Aluminium in Legierungen, unverarbeitet und
Vvrgearbeitet, mit einem Aluminiumgehalt von min¬
destens 60 Prozent des Gesamtgewichtes, auch als Alt¬
material und Abfall jeder Art.

Klasse 20. Antimon , metallisch (Regulus ) mit einem
Reingehalt von mindestens 90 Prozent , Schweselantimon
(Crudum ), Antimonoxyd und Antimonerze , sowohl als
Handelsprodukt wie als Hüttenzwischenprodukt, unver¬
arbeitet und vorgearbeitet , auch als Altmaterial und
Abfall jeder Art , ausgenommen Brechweinstein.

Klasse 21. Hartblei , unverarbeitet , vorgearbeitet und fertige
Druckmittel , mit einem Antimongehalt von 2—6 Prozent,
insbesondere Barren , Platten , Röhren , Weiß- und Lager¬
metall , Schriftmetall , Schriften , Notenstichplatten,
Stereotypplatten , auch Altmaterial.

Klasse 22. Hartblei , unverarbeitet , vorgearbeitet und fertige
Druckmittel, mit einem Antimvngehalt von mehr als 6
Prozent , insbesondere Barren , Platten , Röhren , Weiß-
uno Lagermetall , Schristmetall , Schriften , Notenstich¬
platten , Stereotypplatten , auch Altmaterial.

*) Unter den Begriff „vorgearbeitet" fallen auch alle fer¬
tigen Einzelteile oder Zubehörteile, die noch nicht zu ge¬
brauchsfertigen Apparaten und Gegenständen zusammengesetzt
sind. ' !

Ausgenommen find die Teile, die sich am Tage, an dem
die Beschlagnahmeverfügungin Kraft tritt , als Berbcaachs-
erfatz für die Kundschaft fertig zum Verkauf auf Lager befinden.

b) Bei zusammengesetztenMetallen (Legierungen), che-
mischen Verbindungen , Zwischenprodukten und Erzen ist so¬
wohl das Gesamtgewicht, wie der Gewichtsanteil des .Haupt¬
metalls der betreffenden Klasse zu melden. Hauptmetalle
sind für Klasse 1—11b : Kupfer ; für Klasse 12—14: Nickel;
13—17: Zinn ; für Klasse 18 und 19: Aluminium ; für Klasse
20—22: Antimon.



c) Ausammengesetzte 'äJtetatte Oleftlexunften'), tt)ewvV\*,t .
Verbindungen , Zwischenprodukte und Erze sind nur ein- '
mal , und zwar nur in der Klasse ihres Hauptmetalls zu
melden. In Zweifelssällen sind solche Bestände unter dem¬
jenigen Hauptmetall zu klassifizieren, welches dem Gewicht

nach in der Zusammensetzung überwiegt.
8 3.

Von der Verfügung
betroffene Personen, Gesellschaften ufw.

Von dieser Verfügung betroffen werden:
a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen , in deren

Betrieben die in 8 2 aufgeführten Gegenstände er¬
zeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, soweit die
Vorräte sich in ihrem Gewahrsam und/oder bei ihnen
unter Zollaussicht befinden;

b) alle Personen und Firmen , die solche Gegenstände, aus
Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbs
wegen oder für andere in Gewahrsam haben, soweit
die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam und/oder bei
ihnen unter Zollaussicht befinden;

c) alle Kommunen , öffentlich-rechtliche Körperschaften und
Verbände , in deren Betrieben solche Gegenstände er¬
zeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, oder die solche

Gegenstände in Gewahrsam haben, soweit die Vorräte
sich in ihrem Gewahrsam und/oder bei ihnen unter
Zouaufsicht befinden;

d) alle Empfänger (in dem unter a bis c bezeichneten
Umfang) solcher Gegenstände nach Empfang derselben,
fall ? die Ge.genstände sich am Meldetage auf dem Ver¬
sand befinden und nicht bei einem der unter a) bis c)
aufgeführten Unternehmer , Personen usw. in Gewahr¬
sam und/oder unter Zollaussicht gehalten werden.
Vorräte , die in fremden Speichern , Lagerräumen und

anderen Aufbewahrungsräumen lagern , sind, falls der Ver¬
fügungsberechtige seine Vorräte nicht unter eigenem Ver¬
schluß hält , von den Inhabern der betreffenden Ausbewah-
rungsräume zu melden und gelten bei diesen als beschlag¬
nahmt.

Von der Verfügung betroffen sind hiernach insbesondere
nachstehend aufgefiihrte Betriebe und Personen:

gewerbliche Betriebe : Schlossereien, Schmieden, Werk¬
stätten aller Art , Fabriken aller Art , Ziehereien, Walz¬
werke, Gießereien. Hüttenwerke, Zechen, Bauunterneh¬
mer, graphische Betriebe , Gas -, Wasser- und Elektrizi¬
täts -Lieferungsgesellschaften kommunaler , öffentlich-recht¬
licher und privater Art , Privatwersten , Betriebe für
Personen - und Güterbeförderung kommunaler , öffentlich-
rechtlicher und privater Art , lvie Eisenbahn-, Straßen¬
bahn- und Schiffahrtsgesellschaften , Reedereien, Schisser,
u. dergl.
Handelsbetriebe : Händler , Lagerhalter , Spediteure , Agen¬
ten, Kommissionäre u. dergl ., Personen , welche zur Wieder¬
veräußerung durch sie oder andere bestimmte Gegen¬
stände der in 8 2 aufgesührten Art in Gewahrsam ge¬
nommen haben, auch wenn sie im übrigen kein Handels¬
gewerbe betreiben.

Sind in dem Bezirk der verfügenden Behörde Zweig¬
stellen vorhanden (Zweigfabriken, Filialen , Zweigbüros und
dergl.), so ist die Hauptstelle zur Meldung und zur Durch¬
führung der Beschlagnahmebestimmungen auch für diesq
Zweigstellen verpflichtet . Die außerhalb des genannten Be¬
zirks (in welchem sich die Hauptstelle befindet) ansässigen
Zweigstellen werden einzeln betroffen.

8 4-
Umfang der Meldung.

Die Meldepflicht umfaßt außer den Angaben über Vor-
mtsmengen noch folgende Fragen:

weiche sich Im
AnSkunstspstichtigen befinden,

b) ob, und gegebenenfalls durch welche Stelle bereits von
anderer Seite eine Beschlagnahme der Vorräte er¬
folgt ist.

8 5.

Ausgenommen von der Verfügung.
Ausgenommen von dieser Verfügung sind solche in

8 3 gekennzeichneten Personen , Gesellschaften usw., deren
Vorräte (einschließlich derjenigen in sämtlichen Zweigstellen ,
die sich im Bezirke der verfügenden Behörde befinden) am
1. Mai 1915 gleich oder geringer waren als die folgenden
Beträge:

Summe der Vorräte (Gesamtgewichte)
aus den Klassen 1—116 cinschl. : 150 Kg.
aus den Klassen 12—14 einschl.: 20 Kg.
aus den Klassen 15—17 einschl. : 100 Kg.
aus den Klassen 18 u. 19 einschl. : 50 Kg.
aus der Klasse 20: 50 Kg.
ans den Klassen 21 u. 22 einschl.: 600 Kg.

jedoch mit der Maßgabe , daß sie (außer der nach 8 6 für
beschlagnahmte Bestände zulässigen Verwendungsari ) solche
Bestände nur im eigenen Betriebe und lediglich zu dringen¬
den Reparaturzwecken auch im fremden Betriebe verarbei¬
ten dürfen . Jede weitere Verfügung über diese Bestände
ist verboten.

8 6.

Befchtagnahmebeftimmungen.
Tie Verwendung der beschlagnahmten Bestände wird in

folgender Weise geregelt:
a) Die beschlagnahmten Vorräte verbleiben in den Lager¬

räumen und sind tunlichst gesondert aufzubewahren . ES
ist ein Lagerbuch einzurichten, aus ivelchem jede Aende-
rung der Vorratsmengen und ihre Verwendung ersicht¬
lich sein muß, und den Polizei - und Militärbehörden
jederzeit die Prüfung der Läger und des Lagerbuches
sowie die Besichtigung des Betriebes zu gestatten.

b) Aus den beschlagnahmten Vorräten dürfen entnom¬
men werden:
1. Mengen zur Ausführung von Kriegslieferungen *)

im eigenen Betriebe.
2. Mengen zur Ausführung von Kriegslieferungen in

fremden (inländischen) Betrieben , sofern der Tlb-
nehmer dies durch eine schriftliche Erklärung nach¬
gewiesen und außerdem in gleicher Weise bestätigt,
hat , daß seine vorhandenen und hinzutretenden Be¬
stände beschlagnahmt sind. Auf Anfordern des Lie«

*) Kriegslieferungen im Sinne der Beschlagnahmeverfügung
sind:

a) alle von folgenden Stellen in Auftrag gegebenen Lie¬
ferungen:
deutsche Militärbehörden,
deutsche Reichsmarinebehörden,
deutsche Reichs- und Staatseisenbahnderwaltungen,

ohne weiteres,
b) diejenigen von

deutschen Reichs- oder Staats -Post- oder Telegmphew-
bchörden,

deutschen Königlichen Bergämtern,
deutschen Hafenbauämtern,
deutschen staatlichen und städtischen Medizinalbehürden,
anderen deutschen Reichs- oder Staatsbehörden

in Auftrag gegebenen Lieferungen, die mit dem Vermerk ver¬
sehen sind, daß die Ausführung der Lieferung im Interesse der
Landesverteidigungnötig und unersetzlich ist.
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die Vordrucke in den Postanstalten 1. und 2. Klasse
erhältlich sind) vorher Nachweisen. Tie schriftlichen
Erklärungen und Belegscheine sind von dem Lieferer
aufzubewahren ; ^ ^

3. Mengen für Ausbesserungen zur Aufrechterhaltung
eines mit Kriegslieferungen beschäftigten Betriebes,
die nicht durch andere Metalle ersetzbar sind, so¬
fern die Vertragserfüllung ohne diese Arbeiten nicht
lich ist. Tie zu solchen Zwecken entnommenen Men¬
gen sind besonders zu buchen. .

4 Mengen zur Aufrechterhaltung des landwirtschaft-
' sichen Betriebes für Ausbesierungen an den in Ge¬

brauch befindlichen landwirtschaftlichen Maschinen
und Geräten , die nicht durch andere Metalle ersetz¬
bar sind. Buchung wie unter 3.

(Die bei den Ausbesserungen unter 3. und 4. enb
fallenden Metalle sind beschlagnahmt; es wird an¬
heimgestellt, sie der Kriegsmetall A.-G., Berlrn W
9, Potsdamerstraße 10/11 (Fernsprecher : Nollendorf
3000- 3007; Tel .-Adresse: Talkris ) unter Hinweis
aus die vorliegende Verfügung zum Kauf anzubie¬
ten, sobald die in 8 5 angegebenen Mindestmengen
angesammelt sind.) . _ . a

5. die von dem preußischen Kriegsministenum (Krreg»
Rohstoff-Abteilung ) sreigegebenen Mengen.

6. die von der Kriegs -Metall A.-G. aufgekausten
Mengen.

c) Aus den beschlagnahmten Vorräten dürfen unter Aus¬
rechterhaltung der Beschlagnahme verwandt werden
die unter Klasse 11a fallenden Gegenstände sowie fer¬
tige Druckmittel der Klassen 21 und 22 zur Benutzung
im eigenen Betriebe , soweit sie Fertigfabrikate sind
und keiner sichtbaren Abnutzung im Gebrauch unter¬
liegen. Bei den im graphischen Gewerbe verwandten
Tiefdruckwalzen und Aetzplatten ist außerdem zur Be¬
nutzung im eigenen Betriebe die Neubemusterung m
der üblichen Anzahl zulässig, sofern Bestände am 1.
Mai 1915 in fertigem Zustand (d. h. bemustert oder
zur Bemusterung fertig hergerichtet) vorhanden ftnd.

Tie Benutzung ist in allen Fällen nur soweit ge¬
stattet , als dadurch die Prüfung der Bestände nicht er¬
schwert wird , und daher auf das unbedingt notwendige
Maß zu beschränken.

. — -.- 777
t 'trJ, ‘? ‘i>teoovlte (fent >e aSerfügung Betreffen :Tie Bestände finb in  gleicher Weise fortlaufend alte

2 Monate (erstmalig wiedera m 1. I u l i) auszugeben unter
Einhaltung der Einreichungsfrist bis zum 15 . des be¬
treffenden Monats.

Frankfurt (Main ), 30. April 1915.
Stellv . Generalkommando

18 . Armeekorps.

Nichtamtlicher Teil.

8 7.
Meldebeftirnrnringen.

Tie Meldung hat unter Benutzung der amtlichen Melde¬
scheine für Metalle zu erfolgen, für die Vordrucke nt den
Postanstalten 1. und 2. Klasse erhältlich sind; dre Be¬
stände sind nach den vorgedruckten Klassen getrennt anzu¬
geben; in denjenigen Fällen , in welchen genaue Werte nicht
ermittelt werden können (z. B . der Reingehalt von Erzen),
sind Schätzungswerte einzutragen . , . , . . .

Dem Meldepflichtigen wird anheimgestellt , gleichzeitig
mit der Meldung aus besonderem Bogen ein Angebot zum
Verkauf eines Teils seiner Bestände oder der ganzen Be¬
stände einzureichen. Diese Angebote werden der Kriegs-
metall -Aktiengesellschaft weitergegeben, die in erster Linie
als Käufer für das Kriegsministerium in Frage kommt.

Weitere Mtteilungen irgend welcher Art darf die Mel
düng nicht enthalten.

Tie Meldezettel sind an die Metall -Meldestelle der
Krieqs-Rohstoff-Abteilung des Königlichen Kriegsministe-
riums , Berlin W. 9, Potsdamerstraße 10/11, Fernsprecher:
Nollendorf 3008 und 3009, vorschriftsmäßig ausgefüllt b i s
zum 15 Mai 1915 einschließlich  einzureichen.

Kriegs -Chronik.
2 3 April:  Westlich des Yserkanals wird der Ort Lizerae

gestürmt und weitere 870 Gefangene gemacht. —
In der Champagne ein feindl . Schützengraben ge¬

sprengt . ^ „ ,
94 April:  Die Orte St Ĵulienne und Äereflelaere

sowie die Ferme Solaert östlich Ypern gestürmt.
1000 Engländer gefangen. Aus den Maashöhen süd¬
westlich von Combres mehrere hintereinander
liegende französische Linien durchbrochen. 24 franz.
Offiziere und 1600 Mann gefangen und 17 Geschütze
erbeutet . 20 Bomben auf Bialhstok.

2 5 April:  Vordringen nordwestlich Zonnebeke. lieber
1000 Kanadier gefangen. Insgesamt 45 Geschütze
erbeutet . Bei Les Eparges mehrere Höhenrücken
im Sturm genommen, etliche 100 Franzosen ge¬
fangen . Ter Hartmannsweilerkops wiedererobert;
760 Franzosen gefangen. Erstürmung der Höhe
Ostrh in den Karpathen . 652 Russen gefangen.

26 . April:  Zurückweisung französischer Angriffe aus der
ganzen Westfront . Am Uzsoker Paß 1000 Russen
gefangen, 2 russ. Bataillone vernichtet , 26 russ.
Schützengräben vernichtet . Torpedierung des sran-
zösischen Panzerkreuzers „Leon Gambetta " durch
ein österreichischesUnterseeboot bei Kap Leuca. —
Mißglückter Landungsversuch der Verbündeten an
den Dardanellen . Sie werden ins Meer zurück-
wundete. Ein Torpedoboot der Verbündeten wird
getrieben, verlieren viele hundert Tote und Ver¬
wundete. Ein Torpedoboot der Verbündeten wird
vernichtet.

2 7 April:  Eine umfangreiche Befestigungsgruppe bei
Lemesnil in der Champagne erstürmt.

28 . April:  Fortschritte bei Verdun sowie im Osten ber
Kalwarja und vor Warschau. Schwere Schlappe
der Alliierten vor den Dardanellen . Ein engl.
Torpedobootszerstörer sinkt, der französische Pan¬
zerkreuzer Jeanne d'Arc und die engl. Linienschiffe
Vengeance, Majestic und Triumph schwer beschädigt.

29 . April:  Beschießung Dünkirchens . Ein Schützengraben
in den Argonnen erobert . Auf den Maashöhen
innerhalb der 5 letzten Tage insgesamt 4043 Fran¬
zosen gefangen. Vormarsch in Nordwestrußland.
500 Russen gefangen.

Die Patenstellen an Ostpreußen.
Stuttgart,  27 . AprM. (W. T. B. Nichtamtlich.) Me

wir erfahren, hat sich der Deutsche Städtetag  mit dem
bereits von einigen Städten des Reiches in d er Aus¬
führung begriffenen glücklichen Gedanken der Begründung von
Fürsorgevereinen  befaßt , die bestimmte, durch die Rus-
feneinfällc geschädigte Orte Ostpreußens, kleine Städte oder
ganze ostpreußische Kreise, umfaßten . Er hat eine Kommis¬
sion eingesetzt, die die Frage der Ausbreitung einer derarti¬
gen Ostpreußen-Fürsorge über das ganze Reich prüfen soll.
Hier in Stuttgart vollzieht sich zurzeit die Bildung eines
Ausschusses eines solchen Vereins , der sich voraussichtlich über
das ganze Land erstrecken wird.

-erM Men schosse:daten.
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